
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/11/23 95/15/0203
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.2000

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs3;

Rechtssatz

Der VwGH hält seine im E vom 24.10.1990, 87/13/0081, zum Ausdruck gebrachte Au8assung aufrecht, wonach es die

Sittenordnung den Eltern nicht gebietet, Kindern den Besuch einer Privatschule zu <nanzieren, wenn - insb unter

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse - der Besuch einer ö8entlichen Schule mit vergleichbarem Lehrziel, wenn

auch anderen Unterrichtsmethoden, möglich ist.
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